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Schreiben von Dr. Niklaus Studer vom 20. März 2003 

Sehr geehrter Herr Direktor 

sehr geehrte Damen und Herren 

 

Mit Schreiben vom 20. März 2003 wendet sich Dr. Niklaus Studer in Ihrem Auftrag gegen den 

RRB 2003/479 und weist die Ziff. 3.1, lit. c-e, in aller Form zurück. Er habe, wie er schreibt, 

der Spitalleitung empfohlen, sich nicht daran zu halten. 

Ein solches Verhalten erstaunt uns sehr; es kommt einer offenen Auflehnung gleich und ruft nach 

Konsequenzen. 

Dass der -durch nichts begründete- Rechtsstandpunkt von Herrn Dr. Niklaus Studer wohl nicht über 

alle Zweifel erhaben ist, konnten Sie auch der heutigen Solothurner Zeitung entnehmen. Kantonsrat 

Kurt Fluri, Präsident der WOV-Kommission, sagte es deutlich: „Das Vorgehen scheint mir korrekt“. 

Mehr braucht dazu nicht gesagt zu werden; der RRB ist rechtens. 

Wir empfehlen Ihnen daher mit Nachdruck, die im RRB 2003/479 vom 18. März 2003 enthaltenen 

Anweisungen zu befolgen. Die Ziele sind nach der Zustimmung des Kantonsrates zu den 3 Aufträ-

gen und nach der Ablehnung der Volksmotion am 28./29. Januar 2003 klar vorgegeben. Mit 

unserem Beschluss wollten wir eine auch für Sie akzeptable Übergangslösung schaffen, die vor allem 

nichts präjudiziert. Mit Ihrer unbegründeten Ablehnung stellen Sie wieder alles in Frage.  

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

 

Christian Wanner 

Landammann 

Dr. Konrad Schwaller 

Staatsschreiber 
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